
 

Sammelantrag 2014 Anlage Fruchtart 897 

Zusatzerklärung zur Betriebsprämie im 
Zusammenhang mit dem Anbau von 

„Sonstigen Pflanzen zur energetischen 
Verwertung“ 

 
1. Antragsteller: 
 

Name, Vorname Unternehmernummer 
  

 

2.  Zusätzliche Angaben zu den Flächen der Fruchtart 897: 

Ich erkläre, dass auf den folgenden Flächen1 meines Flächenverzeichnisses Sonstige Pflanzen zur energeti-

schen Verwertung der zulässigen Pflanzen2 angebaut worden sind und diese zur Aktivierung der Zahlungsan-
sprüche der Betriebsprämie genutzt werden:  
 

Lfd. Nr. Feldblock1 Schlag1 Teilschlag1 
Codierung für  

Art2 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3. Mir ist bekannt, dass 

3.1. die Fruchtart 897 ausschließlich für Kulturarten zu verwenden ist, die energetisch genutzt werden und für 
die keine eigenständige Fruchtart in dem Verzeichnis der anzugebenen Kulturarten/Fruchtarten 2014 vor-
handen ist. 

3.2. zur Aktivierung von Zahlungsansprüchen in der Betriebsprämie nur Sonstige Pflanzen zur energetischen 
Verwertung der zulässigen Pflanzen beantragt werden können.  

3.3. ich in dem Fall, dass ich andere als die in der Liste aufgeführten Sonstigen Pflanzen zur energetischen 
Verwertung anbaue, diese, nicht zur Aktivierung von Zahlungsansprüchen in der Betriebsprämie beantra-
gen darf und diese Flächen daher unter Punkt 2 in der Anlage A anzugeben habe. 

 

Liste der zulässigen Pflanzen 
 

Codierung Art 

101 Igniscum 

102 Durchwachsene Silphie (Silphium perfoliatum L.) 

103 Sudangras (Sorghum sudanese) 

104 Zuckerhirse (Sorghum bicolor) 

105 Wildpflanzenmischungen des Projektes „Energie aus Wildpflanzen“ 

106 Sida (Sida hermaphrodita) 

107 Szarvasigras (Agropyron elongatum)  
 

                       

1 Die lfd. Nr. Feldblock, Schlag und Teilschlag sind aus dem Flächenverzeichnis (Spalten 1, 7 und 9) zu übertragen. Es sind nur Schläge und Teilschläge 
anzugeben, für die die Aktivierung von Zahlungsansprüchen beantragt worden ist. Das sind alle Flächen des Flächenverzeichnisses außer den unter Punkt 2 
der Anlage A des Sammelantrages 2014 aufgeführten Flächen.  
2 Die Codierung für die Art ist der Liste der zulässigen  Pflanzen zu entnehmen.  


